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(2) Der Minister der Justiz kann auch das Staatliche 
Notariat oder die Justizverwaltungsstelle anweisen, eine 
neue Entscheidung unter Beachtung der gegebenen 
Weisungen zu treffen.

(3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für die Leiter 
der Justizverwaltungsstellen, soweit die Entscheidung 
nicht länger als 1 Jahr zurückliegt.

§ 22 

Kosten •

(1) Für die Tätigkeit der Staatlichen Notariate sind 
Gebühren und Auslagen zu entrichten. Von dem 
Antragsteller kann ein die voraussichtlichen Kosten 
deckender Vorschuß gefordert werden.

(2) Der Minister der Justiz kann für bestimmte 
Beteiligte Gebührenfreiheit anordnen.

(3) Für die Einziehung der Gebühren des Staatlichen 
Notariats gelten die Bestimmungen über die Bei
treibung der Gerichtskosten.

\
II. T e i l

Besondere Verfahrensbestimmungen

1. A b s c h n i t t :

Verfahren bei der Beurkundung 
von Rechtsgeschäften und bei Beglaubigungen

§ 23
Prüfungspflicht des Staatlichen Notariats

(1) Der Notar ist verpflichtet, die Gesetzlichkeit aller 
von ihm zu beurkundenden Rechtsgeschäfte unter den 
Voraussetzungen des § 1 dieses Gesetzes zu prüfen. Das 
gleiche gilt für den Inhalt von Abschriften, die 
beglaubigt werden sollen und für Erklärungen, bei 
denen eine Beglaubigung der Unterschrift erfolgen soll. 
Der Notar hat ferner den Bürgern, Institutionen und 
Organisationen bei der Sicherung ihrer persönlichen 
Rechte in Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen 
Interessen behilflich zu sein.

(2) Bestehen Zweifel, ob ein Ablehnungsgrund vor
liegt oder ob das Geschäft dem wahren Willen der 
Beteiligten entspricht, so hat der Notar seine Bedenken 
mit den Beteiligten zu erörtern. Bleibt der Notar im 
Zweifel, so darf er die Beurkundung nicht vornehmen.

(3) Der Notar hat den wirklichen Willen der Beteilig
ten sorgfältig zu ermitteln, den Sachverhalt vollständig 
aufzuklären, die Beteiligten über die rechtliche Trag
weite des Geschäftes zu belehren und ihre Erklärungen 
so klar und eindeutig in der Niederschrift wieder
zugeben, daß Irrtümer und Zweifel vermieden werden.

§ 24

Prüfung der Verfügungsbefugnis

(1) Vor der Beurkundung von Rechtsgeschäften hat 
der Notar ferner die Vertretungsmacht und die Ver
fügungsbefugnis der Beteiligten zu prüfen. Bestehen 
Zweifel, so soll er die Beteiligten über die Rechtslage 
belehren und gegebenenfalls die Aufnahme eines ent
sprechenden Vorbehalts in der Urkunde veranlassen,.

(2) Stellt er fest, daß die Vertretungsmacht oder Ver
fügungsbefugnis fehlt und daß auch eine Genehmigung 
durch den Berechtigten nicht möglich ist, so hat er die 
Beurkundung abzulehnen.

(3) Vollmachten und Ausweise über die Berechtigung 
eines gesetzlichen Vertreters sind in Urschrift oder 
beglaubigter Abschrift der Niederschrift beizufügen. 
Ergibt sich die Vertretungsberechtigung aus einer Ein
tragung im Handelsregister oder anderen Registern 
oder öffentlichen Urkunden, so genügt die Erklärung 
des Notars, daß er das Register, die Urkunde oder eine 
beglaubigte Abschrift davon eingesehen hat; dabei ist 
der Tag der Einsichtnahme in das Register oder die 
Urkunde bzw. der Ausstellung der Abschrift anzugeben. 
Diese Erklärung ist in die Urkunde aufzunehmen.

(4) Bei Rechtsgeschäften, an denen Minderjährige 
beteiligt sind, ist deren Alter in der Urkunde anzugeben, 
auch wenn die Erklärungen durdi einen Vertreter 
abgegeben werden.

§ 25
Rechtsgeschäfte, 

die einer besonderen Zustimmung bedürfen

(1) Bedarf ein Rechtsgeschäft der Zustimmung eines 
Organs der staatlichen Verwaltung der Deutschen 
Demokratischen Republik, so soll der Notar die Beteilig
ten darauf hinweisen. Bei Zweifeln über die Notwendig
keit der Zustimmung ist ein entsprechender Vermerk in 
die Niederschrift aufzunehmen.

(2) Bedarf das Rechtsgeschäft der vorherigen Zu
stimmung eines Organs der staatlichen Verwal
tung der Deutschen Demokratischen Republik, so hat 
der Notar die Beurkundung abzulehnen, wenn die Zu
stimmung nicht nachgewiesen wird.

(3) In den Fällen des Abs. 1 und 2 kann der Notar 
mit Einverständnis der Beteiligten vor der Beurkun
dung einen Entwurf der wesentlichen Bestimmungen 
des zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfts der zu
ständigen Dienststelle mit der Bitte um Bekanntgabe 
etwaiger Bedenken vorlegen. Er soll, soweit dies zweck
mäßig erscheint, den Beteiligten dieses Verfahren 
nahelegen.

Feststellung des Grundbuchinhalfs

§ 26
(1) Bei Geschäften, die im Grundbuch eingetragene 

Rechte zum Gegenstand haben, soll sich der Notar dar
über vergewissern, ob die Beteiligten eine zuverlässige 
Kenntnis des Grundbuchstandes besitzen. Kann er 
diese Gewißheit nicht erlangen, so soll er die Be
teiligten, falls er nicht selbst den Grundbuchinhalt 
feststellt, über die Notwendigkeit der Grundbuch
einsicht belehren und die Beurkundung nur vor
nehmen, wenn die Beteiligten trotz Belehrung über 
die damit verbundenen Gefahren auf einer sofortigen 
Beurkundung bestehen.

(2) Dir Abtretung oder Belastung eines Briefpfand
rechts soll der Notar nur beurkunden oder beglaubigen, 
wenn ihm der Brief vorgelegt wird.

§ 27

(1) Vor der Beurkundung einer Auflassung oder der 
Bestellung oder Übertragung eines grundstücksgleichen 
Rechtes soll der Notar das Grundbuch oder eine be-


